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Der Vorsteher des Politischen Departementes, G. Mot ta, 
an den schweizerischen Geschäftsträger in Bukarest, P.Ritter

S  RW. Dringend Bern, 15. September 1928

Wir beziehen uns auf Ihre Zuschrift vom 16. A ugust1 betreffend die Angele
genheiten finanzieller Natur, die mit der rumänischen Regierung anhängig sind, 
und beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass in der Zwischenzeit auch die Schweize
rische Nationalbank, und zwar durch Vermittlung der Banque de France, ange
fragt wurde, ob sie bereit sei, an einer Kreditaktion der Emissionsbanken ver
schiedener Länder zu Gunsten der Rumänischen Nationalbank mitzumachen.

Die Schweizerische Nationalbank wäre grundsätzlich bereit, dieser Einladung 
Folge zu leisten, ist aber mit Recht der Auffassung, dass eine solche Mitwirkung 
sich nur dann rechtfertigen kann, wenn die noch schwebenden finanziellen Ange
legenheiten, wenn nicht geregelt sind, so doch in einer Art und Weise geprüft wer
den, die eine befriedigende Erledigung erwarten lässt.

Der Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, Herr Pro
fessor Bachmann, hat am 3. September Herrn Baicoiano. den in Abschrift beilie
genden Brief2 zukommen lassen, aus dem Sie ersehen werden, dass die Anregung 
gemacht wird, das rumänische Aussenministerium solle der Gesandtschaft bezüg
lich der anhängigen Angelegenheiten, von denen die wichtigsten genannt werden, 
gewisse beruhigende Erklärungen abgeben.

Wir haben nun, im Einvernehmen mit der Schweizerischen Nationalbank und 
mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement, geprüft, ob diese Anregung von 
Herrn Professor Bachmann auch auf offiziellem Wege gemacht werden könnte 
und beehren uns, Ihnen in der Beilage einen Notenentwurf zu übersenden, mit der 
Bitte, eine Note entsprechend diesem Entwürfe möglichst bald an das Aussenmi
nisterium zu richten3.

Wie Sie dem Entwurf entnehmen wollen, handelt es sich um die Frage, ob die 
schweizerischen Banken an einer internationalen Anleihe des rumänischen Staa
tes sich beteiligen sollen und ob die Schweizerische Nationalbank einen Teilbetrag 
eines Kredites zu Gunsten der Rumänischen Nationalbank übernehmen soll. In 
beiden Fällen ist bezüglich der Beteiligung der Schweiz noch kein endgültiger Ent
scheid getroffen. Was insbesondere die Stellungnahme der Nationalbank anbe
langt, so wird demnächst der Bankausschuss, und in der Folge auch der Bankrat, 
einen Entschluss zu fassen haben. Im Bankrat sind, gemäss dem Nationalbankge
setze, die verschiedenen Zweige der schweizerischen Volkswirtschaft vertreten. 
Bekanntlich wird von gewisser Seite eine grundsätzliche Opposition gegen den

1 . E 2 0 0 1  (C) 2 /59 .
2. N icht abgedruckt.
3. Vgl. N r. 431.
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Kapitalexport gemacht. Wenn ausserdem dann noch bekannt wird, dass die be
rechtigten Vorstellungen der Schweizerischen Gesandtschaft in finanziellen Ange
legenheiten nicht berücksichtigt worden sind, so muss man bestimmt erwarten, 
dass der Bankrat einen ablehnenden Entscheid treffen wird. Wir machen auch be
sonders darauf aufmerksam, dass der Bankrat noch Ende dieses Monats zusam
mentreten wird und dass daher eine dringliche Behandlung der in der Note ge
machten Anregungen angezeigt ist. Bei Überreichung der Note wäre auf die 
Dringlichkeit besonders hinzuweisen.

Bei Übergabe der Note bitten wir Sie auch darauf aufmerksam zu machen, 
dass die schweizerische Regierung es deshalb sehr begrüssen würde, wenn die an
hängigen Angelegenheiten einer Regelung entgegengeführt werden könnten, weil 
sie sonst sich genötigt sähe, in Erwägung zu ziehen, ob nicht der Schieds- und 
Vergleichsvertrag4 angerufen werden soll.

4. Schieds- und Vergleichsvertrag vom 3 .2 .1926 , in: AS 1926, NF 42, S. 5 2 Iff.

All
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 17. September 1928 

1478. Angelegenheit Rossi

Politisches Departement. Mündlich

Der Vorsteher des politischen Departementes legt den Entwurf einer Note an 
die ital. Regierung1 vor. Diese würde von unserem Gesandten oder Geschäftsträ
ger in Rom übergeben. Darin wird nicht das Begehren um Herausgabe Rossis ge
stellt, weil ein solches Verlangen rechtlich schwierig zu begründen wäre, da die 
Verhaftung ja  in Campione, also auf italienischem Gebiet erfolgte. Die italienische 
Regierung würde einem derartigen Begehren ganz gewiss nicht entsprechen. Übri
gens ist die Person Rossis für uns gar nicht interessant; der Verhaftete kam be
kanntlich unter falschem Namen und mit einem falschen Pass in unser Land. Hin
gegen ist der Vorfall als solcher, d.h. sind die Umstände, die die Verhaftung Ros
sis ermöglichten, für uns von besonderer Wichtigkeit2. Die auf unserem Gebiete

1. E 2001 (C) 1/61. Vgl. Annex.
2. Aus dem Urlaub schrieb Wagnière am 15 .9 .1928  dem Vorsteher des Politischen Departemen
tes: [ . . .]  Ce qu’on ignore en Suisse c’est que, loin de nous montrer trop passifs à Rome, nous 
sommes le pays qui réclame le plus souvent et qui ne laisse passer le moindre incident sans 
démarches au Palais Chigi, comme me l’a déclaré Guariglia dont je vous avais rapporté les paro
les. Dans l’état d’excitation des esprits en Italie, nous devons penser aussi à notre nombreuse 
colonie qui peut ressentir douloureusement un accès de mauvaise humeur provoqué d’en haut. 
V afffaireJ  Rossi n’en vaut pas la peine. [ . . .]  {E 2001 (C) 1/61).
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